
GZ 5435/4-Pr/S/96 

Herrn 
Präsident des 
Nationalrates 
Parlament 
10 10 Wien 

��:{rifft GE��TZENTWU�r. 
,,-I . ......

............................ k.. -GE/19 ' 
.... . 

� , �:�tum: 8. MRl. 1996 I 

bm:wfk 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

_::"t-:-J.!_'1..t.lti::4 ' 
{/C� /Cd(:" 

Wien, 1. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 

Bundesministerium für 

Wissenschaft. 

Forschung und Kunst 

Minoritenplatz 5 
A1014 Wien 

Tel 0222-531 200 
DVR 0000175 
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GZ 5435/4-Pr/S/96 

Bundesministerium für 
Jugend und Familie 
Sektion Familie 
Franz Josefs Kai 51 
1010 Wien 

BMJF; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; 
Stellungnahme des BMWFK 

bm:wfk 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst beehrt sich zu dem 

mit do. ZI. 23 0102/4-11/3/96 ausgesendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Der Entwurf der Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 betrifft 

Studierende in folgenden Bereichen: 

a) Herabsetzung der Altersgrenze vom vollendeten 27. Lebensjahr auf das 

vollendete 26. Lebensjahr mit Ausnahmen für Studenten, die vorher den 

Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet haben (Ziffer 1 und 5 des Entwurfes) 

b) Anhebung der Leistungsvoraussetzungen für die Anspruchsberechtigung der 

Familienbeihilfe (Studiendauer, Studiennachweise, Studienwechsel) in 

unterschiedlicher Anbindung an das Studienförderungsgesetz 1992 (Ziffer 2, 

3,5,7,8 des Entwurfes) 

c) Wegfall des Anspruches auf Schülerfreifahrt (Ziffer 25 bis 35 des Entwurfes) 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des Entwurfes folgendes festzuhalten: 

Bundesministerium für 

Wissenschaft. 

Forschung und Kunst 

Minoritenplatz 5 
A1014 Wien 

Tel 0222-531 200 

DVR 0000175 
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Die vorgesehene Neufassung der Regelung über den Studiennachweis würde;jn:�(} 

Abweichung zur bisherigen Regelung keineswegs die Verpflichtung eines jährlichen 

Prüfungsnachweises erbringen, da dies im Studienförderungsgesetz nicht durch

gängig gefordert ist (etwa an Universitäten oder Kunsthochschulen). 

Probleme in der Vollziehung des FLAG sind durch die sehr differenzierten Rege

lungen und durch die häufigeren Änderungen unterworfenen Verordnungen im 

akademischen Bereich bereits jetzt absehbar. 

Zu Ziffer 5 

Studien dauer 

Im Unterschied zum Studienförderungsgesetz, das generell die Überschreitung je 

Studienabschnitt um ein Semester toleriert, wird auf die gesetzliche Studienzeit des 

gesamten Studiums plus zwei Semester abgestellt, ohne daß eine zeitgerechte Ab

solvierung des ersten Studienabschnittes gefordert ist. 

Dies bedeutet an Universitäten, daß ohne Überprüfung der Ablegung der ersten 

Diplomprüfung faktisch mit dem Nachweis des ersten Studienjahres für weitere vier 

bis fünf Jahre ohne Leistungsnachweis Familienbeihilfe bezogen werden kann. In 

diesem Fall käme es zu einer Herabsetzung der Anforderungen für die Familien

beihilfe gegenüber bisher. 

Studienwechsel 

Die Regelung des Studienwechsels ist strenger als jene des Studienförderungs

gesetzes, das in der derzeit in Begutachtung befindlichen Novelle zwei Studien

wechsel nach jeweils zwei Semestern zuläßt. Nach StudFG führt ein weiterer 

(dritter) Studienwechsel zum Anspruchsverlust. Nach FLAG können weitere Stu

dienwechsel durchgeführt werden, aller-dings wird die Förderungsdauer einge

schränkt. 

Zusammenhang mit studFG 

Wegen der unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen von FLAG und StudFG 

besteht praktisch keine Möglichkeit, eine durch Studienwechsel oder unterschied-
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liehe Regelungen über Studienerfolgsnachweise wegfallende Familienbeihilfe durch 

die Studienbeihilfe auszugleichen. Probleme bestehen dann, wenn durch das FLAG 

engere Anspruchsvoraussetzungen definiert werden. 

Zu Ziffer 7 

Die Anbindung der Grenze für Einkünfte, welche zum Verlust der Familienbeihilfe 

führt, an die dynamisierte Geringfügigkeitsgrenze im ASVG (derzeit 3.600 S) 

anstelle der starren 3.500 S wird begrüßt, weil mit einem höheren Einkommen eine 

selbständige Versicherung in der Sozialversicherung verbunden ist. 

Zu Ziffer 25ff. (Entfall der Schulfahrtbeihilfe und Schülerfreifahrt für 

Studierende) 

Nach einer Novelle des Studienförderungsgesetzes 1992, die derzeit in Begut

achtung ist, soll für Studienbeihilfenbezieher anstelle der Schülerfreifahrt ein Fahrt

kostenzuschuß treten, der 

im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung vom zuständigen Bundesminister verge

ben wird. 

Übergangsregelungen 

Der Entwurf enthält keine Übergangsregelung hinsichtlich der geänderten Rahmen

bedingungen für die Gewährung von Studienbeihilfe. Dies könnte auch bei Stu

dierenden kurz vor Studienabschluß zu weiteren Studienverzögerungen führen, weil 

als Ersatz für die entfallende Studienbeihilfe eine Nebentätigkeit aufgenommen 

werden muß. 

Um den genannten Problemen vorzubeugen, wird angeregt, die Anbindung des 

Familienlastenausgleichsgesetzes an das Studienförderungsgesetz 1992 
differenziert vorzunehmen: 

1. Bei der Förderungsdauer Orientierung am StudFG: 

- je Studienabschnitt generell ein Semester länger Familienbeihilfe als die 

gesetzliche Studienzeit 
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- Ein im ersten Studienabschnitt nicht benötigtes "Toleranzsemester" soll im 

zweiten Studienabschnitt verwendet werden können 

2. Bei den Studiennachweisen eine Annäherung an das StudFG : 

- pauschalierte Nachweise nach dem ersten Studienjahr, falls vollziehbar, 

differenziert nach den einzelnen Bildungseinrichtungen 

3. Beim Studienwechsel Orientierung an das StudFG: 

- zweimaliger Studienwechsel vor Beginn des zweiten Studienjahres 

4. Jeder Studienbeihilfenbezieher, der die Altersgrenze und 

Einkommensgrenze nicht überschreitet, sollte auch Familienbeihilfe 

erhalten 

5. Für Studenten im zweiten Studienabschnitt sollen die neuen 

Bedingungen für Familienbeihilfe nicht vor dem Sommersemester 1997 

(März 1997) in Kraft treten. 

Wien, 1. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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